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Wärmeanschlusswertanpassungen 
 
 
 

Wärmeanschlusswertanpassungen stellen eine zustimmungspflichtige Änderung des Wär-
mebezugsvertrages dar.  
Daher müssen diese bei dem Energielieferanten Energie Saar Lor Lux beantragt werden. 
 
Nach der Zustimmung von Energie Saar Lor Lux zu der Vertragsänderung, beauftragt die 
Energie Saar Lor Lux die  Stadtwerke Saarbrücken AG.  
SWS führt die Aufträge als kostenpflichtige Dienstleistung in Höhe von derzeit 62,00 € 
pro Wärmeanschlusswertanpassung in der Kundenanlage durch.  
 
Der Wärmeanschlusswertnehmer bestätigt diesen Arbeitsauftrag schriftlich vor der Wär-
meanschlusswertanpassung.  
 
Die Rechnungslegung erfolgt im Namen der Stadtwerke Saarbrücken AG nach Ausfüh-
rung der Arbeiten. 


